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„NSL-Skill-Lab“ – ein praxisorientiertes Ausbildungskonzept für Leitstellen

Herausforderung  
Personalqualifizierung 
für NSL und AES
AUTOR: STEFAN PUFE

Die Mitarbeiter 
in Notruf- und 
Serviceleitstel-
len stehen oft 
unter hohem 

Druck und 
müssen auch in 

Stresssituatio-
nen ruhig und 

besonnen 
handeln und 

kommunizieren 
(Foto:  

ZSD Resulting) 

Notruf- und Service-Leitstel-
len (NSL) und Alarmemp-
fangsstellen (AES) spielen 
eine entscheidende Rolle in 
der Sicherheitsinfrastruktur, 
indem sie als zentrale 
Schaltstellen für die Siche-
rungskette fungieren.  
Da das Personal in diesen 
Einrichtungen ein breites 
Spektrum an Fähigkeiten 
abdecken muss, ist der 
Personalmangel groß und 
die nötige Qualifizierung 
stellt eine Herausforderung 
für die Betreiber dar.

die Durchführung der vereinbarten 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
am Schutzobjekt sicherstellt.

Die hohe Verantwortung der NSL 
für die Sicherungskette erfordert 
qualifiziertes Personal, das durch 
spezialisierte Ausbildungskonzepte 
für NSL- und AES-Mitarbeiter unter-
stützt wird. Diese Konzepte sollen 
sicherstellen, dass die Mitarbeiter 
die komplexen Anforderungen der 
Sicherungsdienstleistungen erfül-
len können und in der Praxis effek-
tiv agieren. Die Qualifikation des 
Personals ist ein kritischer Faktor 
für die Funktionsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit der gesamten Siche-
rungskette.

Hohe Anforderungen an 
das Personal von Leitstellen

Die Anforderungen an das Personal 
von Leitstellen sind vielfältig und 
umfassen sowohl fachliche als auch 
persönliche Kompetenzen. Zu den 
technischen Anforderungen gehört 
unter anderem die Fähigkeit, kom-
plexe Leitsysteme zu bedienen und 
zu überwachen und bei einem Aus-
fall relevanter Systeme den Wieder-
anlauf des Betriebs binnen 60 Mi-
nuten zu gewährleisten. Die 
Resilienz gegenüber Stress ist eine 
wichtige persönliche Anforderung, 
da Leitstellenpersonal oft unter ho-
hem Druck arbeitet und schnell auf 
Notfälle reagieren muss. Dabei 
steht die Einhaltung der hohen Si-
cherheitsstandards stets im Fokus. 

Das Führen aus der NSL erfordert 
ein hohes Maß an Verantwortung 
und Koordinationsfähigkeit. Profes-

Gemäß den VdS-Richtlinien 3138 
sind NSL für die Planung, Umset-
zung und Aufrechterhaltung der 
Prozesse innerhalb der Sicherungs-
kette verantwortlich. Diese Kette 
umfasst alle Prozesse, die für die 
Detektion, Signalisierung und Ab-
wehr von Gefahren in Schutzobjek-
ten erforderlich sind. Die NSL über-
wacht die Sicherungskette, die 
technische Dienstleistungen wie 
das Empfangen, Verarbeiten und 
Weiterleiten von Gefahrenmeldun-
gen aus Gefahrenmeldeanlagen be-
inhaltet.

Darüber hinaus sind die Leitstellen 
für den Alarmdienst zuständig, der 
die Bewertung von Gefahrenmel-
dungen und die Einleitung von Si-
cherungsmaßnahmen umfasst, so-
wie für den Interventionsdienst, der 
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NSL-Mitarbeiter müssen in der Lage 
sein, IT-Probleme in der Leitstelle 
kurzfristig selbst zu lösen 
(Foto: ZSD Resulting)

Die Trainings-
situation im 
NSL-Skill-Lab 
entspricht in 
Aufbau und 
Ausstattung 
einer realen NSL 
(Foto:  
ZSD Resulting)

sionelle Kommunikation mit den 
Einsatzkräften ist entscheidend, um 
effiziente Einsätze zu gewährleis-
ten und die Sicherheit aller Beteilig-
ten zu garantieren. Dies beinhaltet 
klare und präzise Anweisungen so-
wie die Fähigkeit, in Stresssituatio-
nen ruhig und besonnen zu kom-
munizieren.

Die Dokumentationspflicht und der 
Datenschutz sind ebenfalls zentrale 
Aspekte der Arbeit in einer Leitstel-
le. Ein Interventionsbericht gemäß 
VdS 2172, der allein 15 Punkte um-
fasst, zeigt die Komplexität der  
Dokumentation und die Notwen-
digkeit einer sorgfältigen Protokol-
lierung. Der Einsatz von Drohnen 
und Videoüberwachungstechnolo-
gien stellt zusätzliche Anforderungen  
an das Leitstellenpersonal, insbe-
sondere im Hinblick auf rechtliche 
Bestimmungen und den Schutz der 
Privatsphäre. 

Verfügbarkeit und 
Cyber-Security als zusätzliche 
Herausforderungen

Die hohen Anforderungen an Cyber-
Security und Verfügbarkeit sind 
entscheidend für die Aufrechterhal-
tung der Integrität und Zuverlässig-
keit von IT-Systemen einer Leitstel-
le. In der heutigen digitalen Welt, in 
der Unternehmen und Organisatio-
nen zunehmend auf komplexe IT-
Infrastrukturen angewiesen sind, 
ist es unerlässlich, dass diese Syste-
me nicht nur sicher vor Cyberangrif-
fen sind, sondern auch eine hohe 
Verfügbarkeit aufweisen, um konti-
nuierliche Geschäftsprozesse zu ge-
währleisten. Dafür ist ein effektives 
Sicherheitsmonitoring-System un-
erlässlich, um potenzielle Bedro-
hungen frühzeitig zu erkennen und 
unverzüglich darauf reagieren zu 
können. 

Um die hohe Verfügbarkeit zu errei-
chen, sind verschiedene Maßnah-
men erforderlich, wie zum Beispiel 
die Implementierung von Redun-
danzen, die regelmäßige Wartung 
und Aktualisierung von Systemen, 
das Erstellen und Aktualisieren von 
Backups, die Einrichtung eines Not-
fallplans und das Wichtigste: die 
praxisorientierte Schulung von Mit-

Auch interessant für 
Sicherheitszentralen in 
Handel und Gewerbe

Das NSL-Skill-Lab ist nicht auf die 
typischen Leitstellen von Sicher-
heitsfirmen beschränkt. Für Unter-
nehmen aus Handel, Industrie oder 
Gewerbe, die eigene Sicherheits-
zentralen betreiben, kann es von 
Vorteil sein, von solchen struktu-
rierten Ausbildungsprogrammen zu 
profitieren. Die systematische Vor-
gehensweise bei der Konzeption 
und Planung der Ausbildung von 
Mitarbeitern von Sicherheitszentra-
len ist von elementarer Bedeutung 
und umfasst die Analyse der Ist-Si-
tuation, die Festlegung von Sollan-
forderungen und Kernmaßnahmen 
sowie die Risikobewertung für Aus-
fallszenarien. Eine fundierte Ausbil-
dung des Personals trägt dazu bei, 
dass diese Prozesse effektiv und si-
cher durchgeführt werden können.

Es ist daher empfehlenswert, dass 
auch Sicherheitszentralen dieser 
Unternehmen sich an den neuesten 
Standards und Entwicklungen in 
der Ausbildung von Leitstellenper-
sonal orientieren und idealerweise 
in die Entwicklung solcher Program-
me investieren, um die Qualität und 
Sicherheit ihrer eigenen Sicher-
heitszentralen zu erhöhen.

Die Kernelemente des 
NSL-Skill-Lab in München

Das Projekt NSL-Skill-Lab wurde in 
der AES/NSL der SOS Service Gesell-
schaft für Leitstellenmanagement  
in München realisiert. Da es speziell 
für die Anforderungen einer moder-
nen Großleitstelle entwickelt wur-

arbeitern. Hier schließt das NSL-
Skill-Lab die Lücke zwischen der 
Grundausbildung der Mitarbeiter 
und den zwingend notwendigen 
zusätzlichen Eigenschaften in einer 
Leitstelle. 

Die Herausforderung besteht bei 
Leitstellen darin, ein Gleichgewicht 
zwischen der Implementierung ro-
buster Sicherheitsmaßnahmen und 
der Gewährleistung einer hohen 
Verfügbarkeit zu finden, ohne die 
Benutzerfreundlichkeit oder die 
Leistungsfähigkeit der Systeme zu 
beeinträchtigen. Dies erfordert eine 
sorgfältige Planung und kontinuier-
liche Überprüfung der Sicherheits-
protokolle und Betriebsverfahren 
und deren Beherrschung durch die 
Mitarbeiter, um sowohl aktuellen 
als auch zukünftigen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Der Autor 
dieses Beitrags, 
Stefan Pufe, 
ist Consultant bei 
der ZSD-Resulting 
GmbH und 
spezialisiert auf 
NSL- und 
AES-50518-Zerti-
fizierungen.

Kontakt: 
pufe 
@zsd-resulting.eu

16 s+s report 3/2024

BR
A

N
D

SC
H

U
TZ

Bekämpfung von Bränden bei Elektrostraßenfahrzeugen

Brand- und  
Löschversuche mit 
Elektro-Pkw
AUTOREN: DR. DANIEL BUTSCHER, DR. MICHAEL NESKE, DR. JULIA KAUFMANN, M. SC. CHRISTOPH VOGEL

Von oben nach 
unten:

Abbildung 1: 
Austritt von 

Ventinggasen 
nach Penetra-

tion des 
Batteriesystems 

mit einem 
Metalldorn [2]

Abbildung 2: 
Fahrzeug in der 

Brandentste-
hungsphase [2]

Abbildung 3: 
Fahrzeug im 
Vollbrand [2]

(Fotos: IBK)

1 Einleitung

Der Anteil an zugelassenen Kraft-
fahrzeugen (Kfz) mit elektrischen 
oder teilelektrischen Antrieben hat 
im Vergleich zu den Kfz mit aus-
schließlichem Benzin- oder Diesel-
antrieb in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Anhand von Zahlen 
des Kraftfahrt-Bundesamtes konnte 
seit 2018 ein bundesweiter Anstieg 
an Zulassungen von Fahrzeugen 
mit elektrischen und teilelektri-
schen Antrieben um 687 % regis-
triert werden. Die Anzahl der rein 
elektrisch betriebenen Fahrzeuge, 
im Englischen auch als Battery Elec-
tric Vehicle (BEV) bezeichnet, hat 
sich in diesem Zeitraum etwa ver-

für den Brand ursächliches thermi-
sches Ereignis im Batteriesystem.

Die Eskalation des Batteriesystems 
erfolgte durch Penetration mit ei-
nem Metalldorn. Diese Art der Initi-
ierung eines Thermal Runaways 
stellt im Vergleich zu anderen Me-
thoden und dem realen Einsatzfall 
den Worst Case dar.

Im Fokus der Untersuchungen stand 
die Brandbekämpfung eines in Voll-
brand stehenden BEVs.

Aus diesem Grund wurde im Allge-
meinen ein Zeitfenster von 15 min 
nach der Penetration als Entwick-
lungszeit für den Fahrzeugbrand  
abgewartet, bevor die jeweiligen 
Brandbekämpfungsmaßnahmen 
zum Einsatz kamen. Bei sieben der 
zehn Versuche, bei denen Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen umgesetzt 
wurden, war der Brand innerhalb 
dieses Zeitraumes im Stadium des 
Vollbrandes. Bei den verbleibenden 
drei Versuchen wurde von der Vor-
gehensweise abgewichen, weil nach 
15 min noch kein Vollbrand vorlag.

3 Brandbekämpfungs-
strategien

Untersucht wurde die Wirksamkeit 
von C-Hohlstrahlrohren (HSR), von 
zwei Sondertechniken zur Lösch-
mitteleinbringung (LE) in die Trakti-
onsbatterie, eines Einsatzgeräts zur 
Kühlung der Traktionsbatterie von 
unten und von Brandbegrenzungs-
decken (BBD). Es wurde ausschließ-

zehnfacht. Dieser Trend führte dazu, 
dass zum 1. Januar 2022 ein Anteil 
von 4,7 % der zugelassenen Kfz mit 
einem elektrischen und teilelektri-
schen Antrieb ausgestattet war. [1]

Die Entwicklung macht Einsätze der 
Feuerwehr an Fahrzeugen mit Hoch-
voltkomponenten immer wahr-
scheinlicher. Entsprechend ergeben 
sich in den Reihen der Feuerwehren 
zahlreiche Fragen zur erfolgreichen 
taktischen Vorgehensweise bei der 
Brandbekämpfung an Fahrzeugen 
mit solchen Antrieben.

Zur Verbesserung der Erkenntnisla-
ge im Kontext der Brandbekämp-
fung an Elektrofahrzeugen wurde 
im Frühjahr 2021 im Rahmen der 
Brandschutzforschung der Bundes-
länder ein Forschungsprojekt er-
folgreich abgeschlossen. Ziel des 
Projektes war es, die derzeit zur An-
wendung empfohlenen Brandbe-
kämpfungsstrategien sowie Stan-
dardeinsatzmittel der Feuerwehren 
auf im Brand befindliche BEV hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit zu un-
tersuchen.

Darüber hinaus wurde eine solide 
Datenbasis generiert, um Vorbehal-
te abzubauen. [2]

2 Versuchsobjekte 
und Versuchsdurchführung

Für die Versuche wurden insgesamt 
zwölf vollelektrische Kfz von den 
Herstellern BMW-Group, Opel Auto-
mobile GmbH und Volkswagen AG 
zur Verfügung gestellt. Bedingung 
bei allen Untersuchungen war ein 
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Versuchs-
bezeichnung

HSR 1 Vollbrand

Zeit [min]
Zeit bis zum Löschangriff Einsatzzeit

6.000 l

6.700 l

1.550 l

960 l

0 20 40 60 80 100 120

Vollbrand

Vollbrand

EntstehungsbrandHSR 2

HSR 3

HSR 4

Brandphase Löschwasser

15,3 34,5

30,1
24,3

15,3

19,7 86,5

15,1

Abbildung 4: 
Löschwasser- 
volumen und 
Einsatzzeiten 
für die Brand-
bekämpfung 
von BEVs bei 
Verwendung 
von zwei 
Hohlstrahlroh-
ren [2] 
(Grafik: IBK)

lich Wasser als Lösch- und Kühlme-
dium verwendet. Für eine ver- 
gleichbare Bewertung der Einsatz-
mittel wurden darüber hinaus zwei 
Referenzversuche durchgeführt, bei 
denen keine Brandbekämpfungs-
maßnahmen zum Einsatz kamen. 
Für die Bewertung der einzelnen 
Strategien wurden wesentliche Ein-
satzparameter wie Löschwasserver-
brauch und Einsatzzeit erfasst. Mit-
hilfe von Thermoelementen im und 
über dem Fahrzeug konnten die 
Temperaturen erfasst werden. Au-
ßerdem wurden noch Gasanalysen 
im Innenraum im Bereich der Kopf-
stütze des Fahrers sowie Schad-
stoffanalysen des anfallenden Lösch- 
und Kühlwassers durchgeführt.

4 Ergebnisse

4.1 Brandphasen

Eine der wesentlichen Erkenntnisse 
aus allen Versuchen ist die Identifi-
kation von mehreren Brandphasen 
bei der Eskalation einer Batterie von 
BEVs. Das Spektrum reicht von nicht 
brennenden, austretenden Venting-
gasen aus dem Batterietrog über 
eine Brandentstehungsphase bis 
hin zur Vollbrandphase. Ein kon-
stantes Zeitfenster für das Eintre-
ten dieser einzelnen Phasen nach 
der Eskalation lässt sich nicht ablei-
ten, weil trotz gleicher Randbedin-
gungen im Versuchsablauf die ein-
zelnen Phasen sehr unterschiedlich 
in Intensität und Dauer ausfallen 
konnten. Ableiten lässt sich daraus, 
dass die Einsatzkräfte der Feuer-
wehr sich beim Eintreffen an der 
Einsatzstelle auf die verschiedenen 
Phasen einstellen und entspre-
chend der Situation vor Ort reagie-
ren müssen.

Die identifizierten Brandphasen ei-
nes BEVs sind in den Abbildungen 1 
bis 3 zu sehen.

4.2 Brandbekämpfung mit 
Hohlstrahlrohren

Ein grundlegendes Ziel des Projek-
tes bestand in der Überprüfung, ob 
eine Brandbekämpfung von BEV 
mit Hohlstrahlrohren möglich ist. Es 
wurden insgesamt vier Versuche 
durchgeführt, bei denen zwei Trupps 
mit jeweils einem C-Hohlstrahlrohr 

Dieser Versuch zeigt, dass eine an-
dere Brandphase auch andere Cha-
rakteristiken in der Brandbekämp-
fung mit sich bringt. Entsprechend 
fallen die im Projekt erfassten 
Kenngrößen verändert aus. Die 
Schlussfolgerung aus den Ergebnis-
sen dieses Versuches ist, dass die 
Brandbekämpfung in der Entste-
hungsbrandphase in einem Nach-
folgeprojekt näher untersucht wer-
den muss.

Die Ergebnisse aus allen vier Versu-
chen zeigen, dass Brände von BEVs 
mit dem Standardeinsatzmittel C-
Hohlstrahlrohr bei moderaten Ein-
satzzeiten und Löschwassermen-
gen beherrschbar sind. Die An- 
nahme, dass immense Lösch- und 
Kühlwassermengen benötigt wer-
den, wird mit den dokumentierten 
Versuchsergebnissen widerlegt. Es 
muss jedoch darauf hingewiesen 
werden, dass eine Unterbrechung 
der Reaktion im Batteriesystem nur 
möglich ist, wenn über Schäden im 
Batteriegehäuse oder anderen Öff-
nungen Wasser in das System ein-
gebracht werden kann. Eine Lokali-
sierung solcher Öffnungen ist unter 
Verwendung von Wärmebildkame-
ras möglich, aber schwierig. Wenn 
keine Öffnungen vorhanden sind 
oder nicht gefunden werden kön-
nen, muss die Taktik sich auf die 
Vermeidung der Brandausbreitung 
auf die Umgebung und das Fahr-
zeug selbst konzentrieren.

In diesem Fall ist das Ziel der beiden 
Trupps, den Brand auf das Batterie-
system einzugrenzen und eine 
 kontrollierte Eskalation der einzel-
nen Zellen zuzulassen. Diese Vorge-
hensweise kann sowohl in der Voll-
brand- wie auch in der Brand- 
entstehungsphase eines BEVs ange-
wendet werden.

ausgerüstet waren. Bei drei der vier 
Versuche lag die Vollbrandphase 
vor. In einem Versuch wurde die 
Brandbekämpfung in der Brandent-
stehungsphase begonnen.

Bei der Ausführung des ersten Ver-
suchs wurden beide Hohlstrahlroh-
re auf ihren mittleren Durchfluss 
von 135 l/min eingestellt. In der Ab-
bildung 4 ist unter der Bezeichnung 
HSR 1 zu sehen, dass über eine Zeit 
von knapp 35 min ca. 6.000 l Lösch-
wasser verwendet wurden. Es zeig-
te sich, dass ein Großteil des ver-
wendeten Löschwassers ungenutzt 
abfloss und nicht zur Lösch- oder 
Kühlwirkung beigetragen hat. Als 
Quintessenz aus diesem Versuch 
wurden alle weiteren Experimente 
mit einer Durchflussmenge von 60 
l/min an den Hohlstrahlrohren um-
gesetzt. Die Vollbrände waren auch 
mit einer reduzierten Durchfluss-
menge beherrschbar.

In der Abbildung 4 ist unter der Be-
zeichnung HSR 3 und HSR 4 zu se-
hen, dass mit 1.550 l und 960 l bei 
ähnlicher Zeit weniger Löschwasser 
zum Einsatz kam.

Der zweite Versuch mit der Bezeich-
nung HSR 2 stellt eine Besonderheit 
in dieser Versuchsreihe dar, weil es 
bei gleichen Rahmenbedingungen 
sowie gleicher Vorgehensweise bei 
der Eskalation selbst nach einer 
Wartezeit von fast 20 min nicht zu 
einem Vollbrand kam.

Die Brandbekämpfung wurde ent-
sprechend in der Entstehungs-
brandphase durchgeführt. Die Ein-
satzzeit lag hier mit fast 87 min 
höher, als es bei den anderen Versu-
chen mit BEVs im Vollbrand der Fall 
war. Die längere Einsatzzeit hatte 
auch mit 6.700 l einen höheren 
Löschwasserverbrauch zur Folge. 

Erscheinungsbild
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1/6 Seite h

€ 630,00
60 x 130 mm

1/3 Seite quer

€ 1.265,00	
184 x 88 mm

1/3 Seite h

€ 1.265,00	
60 x 261 mm

1/2 Seite quer

€ 1.485,00
184 x 130 mm

Formate* und Preise (schwarz/weiß und 4c Eurofarbscala) z. B.:

1/1 Seite

€ 2.530,00
210 x 297 mm

1/3 XL-Seite h

€ 1.375,00
74 x 261 mm

1/6 XL-Seite h

€ 660,00
74 x 130 mm

* Weitere Formate auf Anfrage

Zeitschriftenformat
210 mm x 297 mm (DIN A4)

Satzspiegel
184 mm x 261 mm

Spaltenanzahl
3

Spaltenbreite
49 mm / (Brancheneintrag 56 mm)

Druck 
Offsetdruck, Rückendrahtheftung

Raster
70er Raster

Anzeigenpreise und Formate
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Umschlagseite Vorzugsplatzierung Farbe*
10 % 10 % je Schmuckfarbe € 300,00 

Farben der Euroskala ohne Zuschlag

Zuschläge

Beilagen, Einhefter*

Beilagen 
Höchstformat 200 mm x 290 mm

Einhefter

nur bis 25 g	 € 220,00 / 1.000 
	 + Portomehrkosten

bis 25 g	 € 250,00 / 1.000 
bis 50 g	 € 360,00 / 1.000

Flappe*

geschlossenes Format 105 mm x 297 mm,  
Umfang 4 Seiten

€ 5.500,00

Rabatte

Malstaffel Mehrfachbelegung
ab   2 Ausgaben	 10 %
ab   4 Ausgaben	 15 %
ab   8 Ausgaben	 20 %

ab   2 Anzeigen	 10 %
ab   5 Anzeigen	 15 %
ab 10 Anzeigen	 20 %

* �Einhefter, Beilagen, Flappe, 
Schmuckfarben, Portokosten 
sind nicht rabattfähig!

AE-Provision
15 % (nicht mit Sonderrabatten kombinierbar)

Zahlungsbedingungen
Innerhalb 14 Tagen ohne Abzug

Bankverbindung
Commerzbank AG Köln
IBAN: DE43 3704 0044 0130 00
Swift: COBADEFF370
USt. Id. Nr.: DE190145687
HRB 28788 Amtsgericht Köln

unsere Preise verstehen sich netto zzgl. der 
gesetzl. MwSt., soweit nicht anders vermerkt

Anzeigenpreise und Formate
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Heft Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin
1/2025 27.01.2025 24.03.2025

2/2025 21.04.2025 23.06.2025

3/2025 21.07.2025 22.09.2025

4/2025 06.10.2025 01.12.2025

Produktionstermine

Produktionstermine
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1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbar-
ten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risi-
kobereich des Verlages beruht.

5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7.	 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. 
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.

9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 

Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den beleg-
ten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10.	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Er-
satzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Scha-
denersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden 
bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Män-
geln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.

11.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden.

12.	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13.	Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 

14.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-
einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.	Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je 
nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindli-
che Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.

16.	Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.	Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere An-
zeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjah-
res die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tat-
sächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit-
ten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 
20 % beträgt. Darüber hinaus sind bei den Abschlüssen Preisminderungs-
ansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen wer-
den vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 
sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und 
zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote 
zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu 
öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermitt-
lungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.	Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet zwölf Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

20.	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

21.	Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://vds.de/de/unter-
nehmen/datenschutz/

Allgemeine Geschäftsbedingungen

https://vds.de/datenschutz
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